
Amtliche Mitteilung
Zugestellt durch Post.at

NATIONALRATSWAHL 
29. SEPTEMBER 2024 

7 - 15 UHR

Am 29. September 2024 sind in Wilhering 4.757  
Wahlberechtigte zur Wahl des Nationalrates aufgerufen.

WAHLBERECHTIGT IST, 
 • 	wer spätestens am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet hat,

 • 	am Stichtag 9. Juli 2024 die österreichische Staatsbürgerschaft  
besitzt und den Hauptwohnsitz in einer österreichischen Gemeinde hat,

 • 	Auslandsösterreicher mit österr. Staatsbürgerschaft ist und aufgrund  
eines gültigen Evidenzantrages in der Wählerevidenz eingetragen ist,

 • 	vom Wahlrecht nicht ausgeschlossen ist.

• 	Gemeindeamt  
Wilhering, Ufer, Höf, Fall, Mühlbach

•  VS-Dörnbach Turnsaal 	  
Dörnbach, Katzing, Hitzing	

WAHLLOKALE IN DER  
GEMEINDE WILHERING

•  VS-Schönering  
Appersberg, Lohnharting, Thalham, Reith, Winkeln

•  Ehemalige Hauptschule Turnsaal 
Edramsberg, Schönering

Jeder Wahlberechtigte der Gemeinde Wilhering erhält rechtzeitig eine „Amtliche 
Wahlinformation“, in der die fortlaufende Nummer des jeweiligen Wählerverzeichnisses,  
aber auch der Wahlsprengel, die Wahlzeit und das Wahllokal aufscheinen.

WAHLLOKAL
WÄHLEN IM 



Werden Sie am Wahltag nicht in Ihrem Wahllokal wählen 
können, dann beantragen Sie am besten eine Wahlkarte 
für die Briefwahl. Nutzen Sie dafür das Service in unserer 
„Amtlichen Wahlinformation“, weil dieses personalisiert ist. 

Die Ausstellung einer Wahlkarte ist entweder 

• 	 persönlich bis spätestens Freitag, 27. Sept. 2024,  
12 Uhr, bei der Gemeinde Wilhering unter  
sofortiger Aushändigung, 

•  	schriftlich bis 25. Sept. 2024 mit der zugesandten  
personalisierten Anforderungskarte oder 

•  	online bis 25. Sept. 2024 unter meinewahlkarte.at  
zu beantragen.

•  Eine telefonische Beantragung ist unzulässig.

WAHLKARTE
WÄHLEN MIT 

WAHLSERVICE

STIMMABGABE BEI PERSÖNLICHER  
ABHOLUNG DER WAHLKARTE
Wenn Sie die Wahlkarte persönlich abholen, haben Sie 
die Möglichkeit, sofort am Gemeindeamt in der dafür ein-
gerichteten Wahlzelle zu wählen und die Wahlkarte am 
Gemeindeamt abzugeben. 

STIMMABGABE AM WAHLTAG 
MITTELS WAHLKARTE
Wer als InhaberIn einer Wahlkarte am Wahltag vor einer 
Wahlbehörde erscheint und noch nicht von seinem 
Wahlrecht Gebrauch gemacht hat, ist Wahlkartenwäh-
ler und nicht Briefwähler. Dies setzt voraus, dass er mit 
den noch nicht gebrauchten Wahlunterlagen (Wahlkarte, 
Wahlkuvert, Stimmzettel) vor die Wahlbehörde tritt. Wei-
ters haben Wahlkartenwähler zur Glaubhaftmachung der 
Identität einen amtlichen Lichtbildausweis (Personalaus-
weis, Pass, Führerschein) vorzuweisen.

Sollten Sie etwaige Fragen zur bevorstehenden Wahl 
haben, so steht Ihnen die Gemeinde Wilhering unter 
07226 / 2255 gerne zur Verfügung.

Wir möchten seitens der Gemeinde unsere BürgerInnen bei der bevorstehenden Nationalratswahl  
optimal unterstützen. Deshalb werden wir Ihnen zeitgerecht eine „Amtliche Wahlinformation“ zustellen,  

welche die gesamte Abwicklung erleichtert, für Sie und die Gemeinde. Achten Sie daher besonders auf  
Ihre Wahlmitteilung (siehe Abbildung). Diese ist mit Ihrem Namen personalisiert und beinhaltet einen Zahlen- 

code für die elektronische Beantragung einer Wahlkarte im Internet, einen schriftlichen Wahlkartenantrag mit  
Rücksendekuvert sowie einen Strichcode für eine schnellere Abwicklung bei der Wahl. (Hinweis: Die Barcodes dienen  

lediglich der automatisierten und raschen Verarbeitung bei der Wahlkartenantragstellung sowie der Wahldurchführung.) 

Zur Wahl am 29. Sept. 2024 bringen Sie den personalisierten Abschnitt und einen amtlichen Lichtbildausweis ins Wahllokal  
mit. Dadurch können Sie im Wählerverzeichnis einfach gefunden werden und die Wahlabwicklung wird beschleunigt.  

TIPP: Beantragen Sie Ihre Wahlkarte möglichst frühzeitig. Der letztmögliche Zeitpunkt für persönliche Wahlkarten- 
anträge ist der 27. Sept. 2024, 12 Uhr. Schriftliche Anträge sind bis 25. Sept. 2024 möglich. Je nach Antragsart  

erfolgt die Zustellung zumeist mittels eingeschriebener Briefsendung an Ihre angegebene Zustelladresse.

Geben Sie die Wahlkarte rechtzeitig zur Post, sie muss 
spätestens am 29. Sept. 2024, 17 Uhr, bei der zuständigen 
Bezirkswahlbehörde einlangen. Sie haben weiters die Mög-
lichkeit, die Wahlkarte am Wahltag bei jedem geöffneten 
Wahllokal oder bei jeder Bezirkswahlbehörde abzugeben. 

ACHTUNG: Bei der NR-Wahl gilt das  
Gemeindeamt nicht als Abgabestelle!  
Ausnahme: Nur bei persönlicher  
Abholung der Wahlkarte  
können Sie nach Sofort- 
wahl die Briefwahl- 
karte abgeben.

ABGABE DER BRIEFWAHLKARTEN 

Die Stimmabgabe durch Briefwahl ist dann nichtig, 

•  wenn die eidesstattliche Erklärung auf der Wahlkarte 
nicht oder nachweislich nicht durch die wählende 
Person abgegeben wurde oder

•  die Wahlkarte nach Wahlschluss einlangt.

Verwenden Sie bitte  
für Wahlkartenanträge diese  
„Amtliche Wahlinformation“.  

Sie erleichtert die Arbeit wesentlich. 

Wahlberechtigte, denen eine Wahlkarte ausgestellt wur-
de, wählen, indem sie die ausgefüllten Stimmzettel in 
das jeweilige Wahlkuvert legen, dieses verschließen und 
in die Wahlkarte legen. Zudem haben sie auf der Wahl-
karte durch ihre Unterschrift eidesstattlich zu erklären, 
dass sie ihre Wahl persönlich, unbeobachtet und un-
beeinflusst getroffen haben. Anschließend hat der/die 
Wahlberechtigte die Wahlkarte zu verschließen und der 
zuständigen Wahlbehörde zu übermitteln.

BRIEFWAHL
WÄHLEN MIT 
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Die Autorin und selbsternannte Bundespräsidentin  
Dominika Meindl liest aus ihrem Debütroman, in dem es 
zwar um Hallstatt in China und im Salzkammergut geht,  

den sie aber zu 100 Prozent Zuhause in Wilhering schrieb. 
Sie erzählt von späten Heimatgefühlen, skurrilen  

Erlebnissen und der Liebe zum Toten Gebirge.

ANDERER PLANET
SELBE STADT,

Frauen.Lesung.Wilhering

Landesmusikschule Wilhering 
Balduin-Sulzer-Saal

Mittwoch, 11. September 2024
Einlass: 18 Uhr, Beginn: 18.30 Uhr

Stiftsscheune Wilhering

Nach „Wilde Maus“ der neue Film von 
und mit Josef Hader, Birgit Minichmayr, 
Thomas Stipsits, Maria Hofstätter und 
vielen anderen bekannten heimischen 
SchauspielerInnen.  

Karten erhältlich unter  
wilhering.at oder 07226 / 2255

SICH SCHEIDEN
ANDREA LÄSST

Spätsommerkino

Freitag, 13. September 2024 
Einlass: ab 18 Uhr, Start: 19 Uhr

Keine Abendkasse! 

Ticketpreise: € 10,- / €  8.50  
(Schüler- und StundentInnen,  

Lehrlinge, Personen mit Handicap)

Es gibt vor Ort die Möglichkeit,  
Getränke und einen kleinen  

Imbiss zu erwerben.
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Die Mobilitätswoche ist eine europäische Initiative, die Städten  
und Gemeinden die Chance bietet, mithilfe verschiedener Aktionen  
klimafreundliche und zukunftsweisende Mobilität vor Ort sichtbar zu  
machen und Menschen für den Umstieg auf Fahrrad, Bahn, Bus oder  
das Zufußgehen zu begeistern. 

Unsere Gemeinde nimmt auch diesen Herbst wieder  
an der Aktion teil. Aus diesem Grund wird die WILIA am  
Samstag, 21. September 2024, für alle BürgerInnen  
der Gemeinde Wilhering kostenlos fahren.  
Wir laden Sie herzlich ein mitzumachen.

MOBILITÄTSWOCHE
EUROPÄISCHE

16. bis 22. September 2024



    

bis spätestens Mittwoch, 09. Oktober 2024
ANMELDUNG ZUR STRAUCHSCHNITTABHOLUNG

Straße, Hausnummer, Ortschaft

Vor- und Zuname Telefonnummer

Datum Unterschrift

Bis 5 m3 / € 48,-Bis 2 m3 / € 26,-

Auch diesen Herbst veranlasst die Gemeinde Wilhering, 
dass der Strauchschnitt der BürgerInnen abgeholt wird. 
Die Abholung beginnt am Montag, 14. Oktober 2024. 
Anmeldungen sind bis spätestens Mittwoch, 09. Oktober 
2024,12 Uhr, möglich. Später eingelangte Anmeldungen 
werden nicht mehr berücksichtigt. Eine Abholung zu ei-
nem späteren Zeitpunkt ist ebenfalls nicht möglich. 

Der Unkostenbeitrag für die Abholung beträgt

•	 Abholung bis 2 m³ :	 € 26,-		

•	 Abholung bis 5 m³:	 € 48,-	 		

Der Unkostenbeitrag kann mit der Anmeldung direkt am 
Gemeindeamt Wilhering bezahlt, oder mittels Zahllink 
überwiesen werden. Die angegebene Menge wird bei der 
Abholung kontrolliert. Entspricht die Abholmenge nicht 
den Angaben Ihres Anmeldeformulars, wird das Strauch-
material nicht abtransportiert.

ACHTUNG: Über 5m3 hinausgehende Mengen fallen 
nicht unter diese Abholaktion und werden nicht berück-
sichtigt. Als zusätzliches Service bieten wir in diesem Fall 
die Möglichkeit Ihnen bei der Terminkoordinierung behilf-
lich zu sein. Für die anfallenden Transportkosten hat zur 
Gänze der Bedarfsträger aufzukommen. 

Für eine ordnungsgemäße Abholung beachten Sie:

•	 Ausschließlich Strauchschnitt wird abgeholt (Äste 
von Sträuchern und Bäumen). 

•	 Es werden KEINE Wurzelstöcke, Grasschnitt oder 
biogene Abfälle mitgenommen.

•	 Das Strauchmaterial ist so anzuhäufen, dass es mit 
dem Greifarm des LKW aufgehoben werden kann. Der 

ABHOLUNG IM HERBST
STRAUCHSCHNITT

Serviceaktion der Marktgemeinde
Geben Sie Ihre Anmeldung bis spätestens  

Mittwoch, 09. Oktober 2024, 12 Uhr,  
am Gemeindeamt ab oder melden Sie sich per Mail 

bei sarah.burger@wilhering.at, telefonisch unter 
07226 / 2255 oder online über  

www.wilhering.at an. Später eingelangte  
Anmeldungen werden nicht  

mehr berücksichtigt. 

ANMELDUNG AB  
SOFORT MÖGLICH

Ablagerungsplatz wird vom Transporteur nicht händisch 
nachgesäubert. Das Material darf nicht direkt oder zu 
nahe an Gartenzäunen oder Gartenmauern liegen.

•	 Gemeinsame Ablagerungen von mehreren Nachbarn 
an einem Platz sind möglich (bitte um Bekanntgabe bei 
der Anmeldung).

•	 Der Strauchschnitt darf nicht unter Strom-, Telefonlei-
tungen etc. oder unter Bäumen liegen. 

•	 Den Strauchschnitt bitte so platzieren, dass der Trans-
porter leicht zufahren und ev. umkehren kann. Steile, 
enge Straßen und Auffahrten können mit dem LKW 
nicht befahren werden.

•	 Der Strauchschnitt muss mit Beginn der Aktion bereit-
liegen und so deponiert werden, dass der öffentliche 
Verkehr nicht behindert wird. Der Abholtag kann nicht 
im Voraus bekannt gegeben werden.

•	 Achtung! Geparkte Autos können den Abtransport 
verhindern. 


